
AMTSBLATT  DER GEMEINDE

73. JahrgangNr.  46Donnerstag, 14. November 2024

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Jugendliche,

am Volkstrauertag gedenken 
wir der Kriegstoten und der Opfer 

von Gewaltherrschaft . Der Volkstrauertag 
ist ein Tag der Mahnung zu Versöhnung, 

Verständigung und Frieden. 

Wir laden Sie alle herzlich ein, 
an den Gedenkfeiern teilzunehmen.

Mit freundlichem Gruß

Andreas Graf, Bürgermeister
Roland Berr, Ortsvorsteher

Stefan Sigwarth, Ortsvorsteher 

Volkstrauertag
am Sonntag, 17.11.2024
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Programm am Volkstrauertag 17. November 2024

Die Bevölkerung ist zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen.

Lenzkirch
Bei trockenem Wetter treffen sich Feuerwehr 
und Vereine am Sonntag um 10.15 Uhr beim 
„Narrenbrunnen“. Stadtmusik – Feuerwehr – 
DRK – Turnverein  und weitere Vereine mar-
schieren anschließend zur St. Nikolauskirche 
zu dem gemeinsamen Kirchgang um 10.30 
Uhr.
Nach dem Gottesdienst folgt die Aufstellung 
auf dem Kirchplatz mit gemeinsamem Gang 
zum Ehrenmal im Kurpark.
 
Verlauf der Gedenkfeier: 
1. Choral durch die Stadtmusik
2. Ansprache und Kranzniederlegung durch 

Bürgermeister Andreas Graf
3. „Kameradenlied“ und „Nationalhymne“
4.  Rückmarsch zum Kirchplatz, dort Auflö-

sung

Bei unzumutbarer Witterung findet auch die 
weltliche Feier nach dem Gottesdienst in der 
St. Nikolauskirche (gleiche Programmfolge) 
statt.
 
Kappel
Die Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehr, 
Kameradschaft ehem. Soldaten, Heimatver-
ein und des Musikverein treffen sich am Sonn-
tag um 10.00 Uhr am „Alten Rathaus“.
10.15 Uhr Schweigemarsch zum Ehrenmal 
mit anschließendem Totengedenken.
 
Ablauf der Gedenkfeier am Ehrenmal:  
1. Choral durch den MV Kappel
2. Ansprache durch Ortsvorsteher Roland 

Berr
3. Kranzniederlegung
4. Kameradenlied
5. Ausmarsch und Ende der Gedenkfeier
 
Saig
Zum gemeinsamen Kirchgang treffen sich die 
Freiwillige Feuerwehr Abteilung Saig, die Ka-
meradschaft ehemaliger Soldaten sowie der 
Musikverein Saig am Sonntag um 8.45 Uhr 
am Feuerwehrgerätehaus.
Um 9.00 Uhr Gottesdienst mit anschließen-
der Gedenkfeier.
 
Verlauf der Gedenkfeier:
1. Ansprache durch Ortsvorsteher Stefan 

Sigwarth
2. Choral durch den Musikverein Saig
3. Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Ka-

meradenlied



AMTSBLATTSeite 3 •  14. November 2024

IMPRESSUM   
Das Mitteilungsblatt „Amtsblatt 
der Gemeinde Lenzkirch“ mit den 
Amtlichen Bekanntmachungen er-
scheint wöchentlich am Donners-
tag und kann für einen Bezugspreis 
von 19,20 Euro im Jahr abonniert 
werden (bei Postversand erhöhte 
Kosten).
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Gemeindeverwaltung Lenzkirch 
Telefon 07653  684-0  
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oder die/der von ihm Beauftragte
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Die jeweilige Kirche bzw.  
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von Vereinsmitteilungen  
und anderen Mitteilungen  
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Meßkircher Straße 45  
78333 Stockach 
Tel. 07771 9317-11 
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anzeigen@primo-stockach.de 
www.primo-stockach.de

GEMEINDEVERWALTUNG LENZKIRCH  
UND BÜRGERBÜRO IM RATHAUS  07653  684 -0

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
Dienstag + Donnerstag zusätzlich 14 - 17 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Bauhofleiter Hartwig Frank  684-51

Wassermeister Thomas Raufer  684-52

Tourist-lnformation Lenzkirch  07652 1206 -7600 

ALLGEMEINES
NOTRUF 110

FEUERWEHR/RETTUNGSDIENST  112 
Feuerwehr Lenzkirch 
Kommandant Christian Hofmeier  
abt.lenzkirch@feuerwehr-lenzkirch.de  0174 9797992 
Feuerwehr Saig 
Kommandant Michael Birkenberger 
abt.saig@feuerwehr-lenzkirch.de   0160 1021057 
Feuerwehr Kappel 
Kommandant Philipp Winterhalder  
abt.kappel@feuerwehr-lenzkirch.de 0151 54116734  
Feuerwehr Raitenbuch 
Kommandant Ulrich Ruth 
abt.raitenbuch@feuerwehr-lenzkirch.de  961645

POLIZEI LENZKIRCH 96439-0 
POLIZEI TITISEE-NEUSTADT 07651  9336-0

FORSTVERWALTUNGEN 
Gemeindeförsterin Lenzkirch Saskia Kiefer 0761  2187-5147   
F.F. Forstrevier Julian Wille 0175  22293 67

ENERGIEDIENST  07623  92-0 
Störungsnummer für Kunden rund um die Uhr 07623  92-1818

PYUR (Störung)  030  25777777 
täglich 8 - 22 Uhr

POSTAGENTUR   960879

TIERSCHUTZVEREIN HOCHSCHWARZWALD E. V.  07655  9331389 
info@tierschutz-hochschwarzwald.de 0176  45674676 
www.tierschutz-hochschwarzwald.de 0176  99556125

ÄRZTLICHER NOTDIENST 116 117
an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 18 - 8 Uhr
Mittwoch 13 - 8 Uhr, Freitag 16 - 8 Uhr

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST  01801 116116

APOTHEKENNOTDIENST 0800 00 22 8 33 
dt. Mobilfunkanbieter ohne Vorwahl  22 8 33 
www.lak-bw.de/notdienstportal/schnellsuche

KINDER BEREITSCHAFTSPRAXIS FREIBURG
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 19 – 22.30 Uhr, Fr. 16 – 22.30 Uhr
Sa., So. und Feiertage 8 – 22.30 Uhr

ALLGEMEINE BEREITSCHAFTSPRAXIS FREIBURG
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:  Mo., Di., Do. 20 - 23 Uhr, Mi., Fr. 16 - 23 Uhr
Sa., So. und Feiertage 8 - 23 Uhr

AUGEN BEREITSCHAFTSPRAXIS FREIBURG
Universitätsklinikum Freiburg
Kilianstraße 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 8 - 18 Uhr

HELIOS KLINIK NEUSTADT 
Sprechstunden: Sa., So. und Feiertage 10 - 16 Uhr  07651  29-0

KRANKENTRANSPORTE (sitzend) 07656  221

BEREITSCHAFTSDIENSTE 

FÜREINANDER MITEINANDER E.V. 
Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde Lenzkirch 9649696 (AB) 

FAMILIENWERK SÖLDEN E.V. - ehemals Dorfhelferinnenstation 
Stefanie Di Mauro 07651  9722338 
stefanie.dimauro@familienwerk-soelden.de 0176  17612563  
www.familienwerk-soelden.de

SOZIALSTATION HOCHSCHWARZWALD  
Leitung: Felix Vogelbacher 07651  1464

INTEGRATIONSFACHDIENST, Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren 
Arbeitgeber info@freiburg@ifd.3in.de, www.ifd-be.de 0711  250832800

PFLEGESTÜTZPUNKT BREISGAU- HOCHSCHWARZWALD 
79822 Titisee- Neustadt, Wilhelm- Stahl- Straße 13 (gegenüber der AOK) 
Wendelin Schuler 0761 2187-2977 
wendelin.schuler@lkbh.de 
Vertretung: Tamara Schwarzwälder 0761 2187-2979 
tamara.schwarzwaelder@lkbh.de 
Beratungs- und Anlaufstelle zu allen Themen rund um die Pflege für alle Bür-
ger im Landkreis. Die Beratungen im Vor- und Umfeld von Pflege erfolgen 
unabhängig, individuell und kostenfrei unter Wahrung der Schweigepflicht..

LEBENSHILFE SÜDSCHWARZWALD E. V. 07651  936260

DIAKONISCHES WERK BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD 
www.onlineberatung-diakonie-baden.de 07651  9399-0

FACHSTELLE SUCHT, BWLV 
fs-freiburg@bw-lv.de 07651  2422

BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVEREIN SÜDBADEN E. V.  
info@bsvsb.org, www.bsvsb.org 0761  36122

SOZIALES 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Gemeinde Lenzkirch
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Satzung 
zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

(Zweitwohnungssteuersatzung)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) i. V. mit den §§ 2, 8 Abs. 2 Nr. 2 und 9 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch am 24.10.2024 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuererhebung

Die Gemeinde Lenzkirch erhebt eine Zweitwohnungssteuer 
für das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet 
Lenzkirch.

§ 2
Steuerschuldner

1)  Steuerschuldner ist, wer im Gemeindegebiet für einen 
nicht nur vorübergehenden Zeitraum eine Zweitwohnung 
innehat.

2)   Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außer-
halb des Grundstücks seiner Hauptwohnung zu Zwecken 
des persönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere 
zu Erholungs-, Berufs- und Ausbildungszwecken.

3)   Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer 
Zweitwohnung, sind sie Gesamtschuldner.

4)   Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder 
Ausland gelegenen Wohnungen eines Einwohners, die er 
vorwiegend benutzt. Hauptwohnung eines verheirateten 
oder in einer eingetragenen Partnerschaft lebenden Ein-
wohners, der nicht dauernd getrennt lebt, ist die vorwie-
gend benutzte Wohnung. In Zweifelsfällen ist die vorwie-
gend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der 
Lebensbeziehungen des Einwohners liegt.

5)   Die Zweitwohnungssteuer wird nicht erhoben für das 
Innehaben einer ausschließlich aus beruflichen Gründen 
vorgehaltenen Wohnung eines nicht dauernd getrenntle-
benden verheirateten oder in einer eingetragenen Part-
nerschaft lebenden Einwohners, der seiner Arbeit nicht 
von der gemeinsamen Wohnung aus nachgehen kann.

§ 3
Steuermaßstab

1)   Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand be-
rechnet.

2)   Der jährliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das 
der Steuerschuldner für die Benutzung der Wohnung auf 
Grund vertraglicher Vereinbarungen nach dem Stand im 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für ein Jahr zu 
entrichten hat (Jahresnettokaltmiete).

3)   Wenn nur eine Bruttokaltmiete (einschließlich Neben-
kosten, ohne Heizkosten) vereinbart wurde, gilt als Net-
tokaltmiete die um einen Abzug von 10 v. H. verminder-
te Bruttokaltmiete. Wenn nur eine Bruttowarmmiete 
(einschließlich Nebenkosten und Heizkosten) vereinbart 
wurde, gilt als Nettokaltmiete die um einen Abzug von 20 
v. H. verminderte Bruttowarmmiete.

4)   Statt des Betrages nach Abs. 2 und 3 gilt als jährlicher Mie-
taufwand die übliche Miete für solche Wohnungen, die ei-
gengenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unent-
geltlich überlassen sind. Die übliche Miete wird anhand 
der ortsüblichen Vergleichsmiete mit einem Mietspiegel 
festgesetzt.

§ 4
Steuersatz

1)   Die Steuer beträgt jährlich 20 vom Hundert der Bemes-
sungsgrundlage (§ 3). Die Steuer ist auf volle Euro abzu-
runden.

2)   In den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2 ermäßigt sich die Steuer 
auf den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teil-
betrag.

3)   Weist der Steuerschuldner zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraumes nach, dass aufgrund vertraglicher Bindungen 
nur eine zeitlich begrenzte Eigennutzungsmöglichkeit 
besteht, beträgt die Steuerschuld bei einer tatsächlichen 
Verfügbarkeit für den Inhaber der Zweitwohnung im Ver-
anlagungszeitraum: 

 -bis zu zwei Monaten: 25 v.H. 
 -bis zu sechs Monaten: 50 v.H. 
 -mehr als sechs Monate: 75 v.H.

§ 5
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

1)   Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 1. Ja-
nuar. Wird eine Wohnung erst nach dem 1. Januar bezo-
gen, so entsteht die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des 
auf diesen Zeitpunkt folgenden Monats. In dem Bescheid 
kann bestimmt werden, dass die Steuerfestsetzung auch 
für künftige Zeitabschnitte gilt, solange sich die Bemes-
sungsgrundlagen und der Steuerbetrag nicht ändern.

2)   Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, 
in dem der Steuerschuldner die Zweitwohnung nicht 
mehr innehat.

3)   Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides fällig. Bis zur Bekanntgabe eines neuen 
Steuerbescheides ist die Steuer jeweils zum 1. März eines 
jeden Jahres fällig und ohne Aufforderung zu entrichten.

4)   In den Fällen des Abs. 2 ist die zu viel bezahlte Steuer auf 
Antrag zu erstatten.

§ 6
Anzeigepflichten

1)   Wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung bezieht, 
hat der Gemeindeverwaltung dies innerhalb einer Woche 
nach dem Einzug anzuzeigen.

2)  Endet die Wohnungshaltung, so gilt die Vorschrift des 
Abs. 1 entsprechend.

3)   Der Inhaber einer Zweitwohnung ist verpflichtet, die für 
die Höhe der Steuer maßgeblichen Veränderungen der 
Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den An-
zeigepflichten nach § 6 dieser Satzung nicht nachkommt.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
vom 01.01.2021 außer Kraft.

Lenzkirch, den 25.10.2024

Andreas Graf, Bürgermeister
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Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Lenzkirch geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Lenzkirch
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

3. Änderungssatzung zur Satzung über  
die öffentliche Abwasserbeseitigung  

(Abwassersatzung – AbwS) vom 11.12.2014
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch 
am 24.10.2024 folgende Änderung der Abwassersatzung vom 
11.12.2014 beschlossen:

§ 1

§ 43 (Höhe der Abwassergebühren) erhält folgende Fassung:
(1)   Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 

1 und 2 beträgt je m³ Schmutzwasser
 vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020  2,65 €
 vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021  3,04 €
 vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022  3,40 €
 vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024  4,12 €
 ab dem 01.01.2025  5,03 €
(2)   Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 

3 beträgt je m³ Schmutzwasser 12,00 €.
(3)   Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 4) beträgt je m² 

der nach § 42 Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelte Fläche
 vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020  0,54 €
 vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021  0,54 €
 vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022  0,75 €
 vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024  1,10 €
 ab dem 01.01.2025  1,37 €

§ 2

Diese 3. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Im 
Übrigen bleibt die Abwassersatzung vom 11.12.2014 unverän-
dert in Kraft.

Lenzkirch, den 25.10.2024

Andreas Graf, Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Lenzkirch
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

1. Änderungssatzung zur Satzung über  
den Anschluss an die öffentliche Wasser- 

versorgungsanlage und die Versorgung  
der Grundstücke mit Wasser (Wasserver- 
sorgungssatzung – WVS) vom 22.03.2024

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch am 
24.10.2024 folgende Änderung der Wasserversorgungssat-
zung vom 22.03.2024 beschlossen:

§ 1

§ 43 (Grundgebühr) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erho-
ben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer 
Nenngröße von: 

Q3 = 4 (Qn 1,5 und 2,5)  4,60 €/Monat 
Q3 = 10 (Qn 3,5 und 5(6))  8,40 €/Monat 
Q3 = 16 (Qn 10)  13,40 €/Monat 
Q3 = 25 (bis DN 50)  39,80 €/Monat 
Q3 = 63 (bis DN 80)  69,90 €/Monat 

Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasser-
zählern entfällt die Grundgebühr.

§ 2

§ 44 (Verbrauchsgebühren) erhält folgende Fassung:
(1)   Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wasser-

menge (§ 45) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt 
pro Kubikmeter 2,86 Euro.

(2)   Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet beträgt die Verbrauchsgebühr 
eine Pauschale von 50,00 Euro.

§ 3

Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Im Üb-
rigen bleibt die Wasserversorgungssatzung vom 22.03.2024 
unverändert in Kraft.

Lenzkirch, den 25.10.2024

Andreas Graf, Bürgermeister

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
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Gemeinde Lenzkirch
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer 
und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Ver-
bindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes 
für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbe-
steuergesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch 
07.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

(1)   Die Gemeinde Lenzkirch erhebt von dem in ihrem Gebiet 
liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften 
des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.

(2)   Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbe-
betrieben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Lenzkirch 
und den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der ge-
werblichen Tätigkeit in der Gemeinde Lenzkirch

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt
1.  für die Grundsteuer
 a)   für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grund-

steuer A) auf 480 v.H.,
 b)   für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.,
2.   für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
 der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Ka-
lenderjahr 2025.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landes-
grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig
a)   am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 

Euro nicht übersteigt;
b)   am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jah-

resbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Lenzkirch, den 08.11.2024

Andreas Graf, Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Bestimmungen des Sonn- und Feiertags- 
rechtes für die bevorstehenden Gedenk-  
und Feiertage
Anlässlich der bevorstehenden Gedenk- und Feiertage im 
November wird hiermit nochmals auf die Bestimmungen des 
Sonn- und Feiertagsgesetzes für diese Tage hingewiesen.
 
Öffentiche Tanzunterhaltungen sind an Allerheiligen (1.11.) 
sowie am Allgemeinen Buß- und Bettag (20.11.) von jeweils 
3:00 Uhr bis 24:00 Uhr bzw. am Volkstrauertag (17.11.) und 
Totengedenktag (Sonntag vor dem 1. Advent -24.11.) von je-
weils 5:00 Uhr bis 24:00 Uhr nicht gestattet.
Auch Tanzveranstaltungen sind am Totengedenktag in Räu-
men mit Schankbetrieb untersagt, soweit sie über den Spei-
se- und Schankbetrieb hinausgehen. Sonstige öffentliche Ver-
anstaltungen sind ebenfalls nicht erlaubt, soweit sie nicht der 
Würdigung des Feiertages oder einem höheren Interesse der 
Kunst, Wissenschaft oder der Volksbildung dienen.
 
Öffentliche Sportveranstaltunge sind am Totengedenktag 
erst ab 13:00 Uhr gestattet.
 
Abschließend gilt der Hinweis, dass an allen Sonn- und Feier-
tagen in der Nähe von Kirchen und anderen dem Gottesdienst 
dienenden Einrichtungen jegliche Handlungen zu vermeiden 
sind, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören.

AKTUELLES AUS DEM LANDRATSAMT 
BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Sachkundegrundlehrgang für Anwender  
von Pflanzenschutzmitteln 
Bei ausreichender Nachfrage bietet der Fachbereich Landwirt-
schaft und Naturschutz Breisgau- Hochschwarzwald wieder 
einen Grundlehrgang für den Sachkundenachweis Pflanzen-
schutz im Februar/März 2025 an. Besonders Quereinsteiger 
oder Betriebsnachfolger ohne landwirtschaftliche Ausbildung 
haben diese Sachkundekarte oft nicht. Die Sachkundekarte ist 
jedoch Voraussetzung für die Anwendung und auch den Kauf von 
Pflanzenschutzmitteln. Der Kurs umfasst vier Unterrichtstermi-
ne am Abend, einen Praxistag und schließt mit einer Prüfung ab. 
Bei erfolgreich absolvierter Prüfung erhalten die Teilnehmer eine 
Urkunde mit der sie die Sachkundekarte Pflanzenschutz beantra-
gen können. Die Kosten betragen ca. 100 Euro. Genaue Termine 
und der Veranstaltungsort werden rechtzeitig bekanntgegeben. 
Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lörrach 
statt. An dem Sachkundelehrgang interessierte Personen können 
sich per E-Mail an Anna Dießlin (anna.diesslin@lkbh.de) wenden 
und erhalten dann weitere Informationen.

Einladung zum Informations-  
und Vernetzungstreffen

„Es braucht ein ganzes Dorf, um in Würde alt zu werden“ 
Gemeinsam auf dem Weg zur Sorgenden Gemeinschaft

Mittwoch, 04.12.2024, 16 – 18.30 Uhr
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Gr. Sitzungssaal 

Stadtstraße 2, Freiburg

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Kommunen auf dem Weg zu zukunftsfä-
higen Pflege- und Sorgestrukturen zu unterstützen und neue 
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Formen des Zusammenwirkens zu befördern. Ziel ist es, dass 
Bürgerinnen und Bürger, gemeinnützige Organisationen, Poli-
tik, Verwaltung und Dienstleister als „Sorgende Gemeinschaft“ 
auf Augenhöhe zusammenarbeiten und die Verantwortung für 
(ältere) Menschen mit Unterstützungsbedarf teilen. Nur so 
können die enormen Herausforderungen des demografischen 
und gesellschaftlichen Wandels gemeistert werden.

Ab 15:30 Uhr:  Ankommen bei Kaffee und Hefezopf
16:00 Uhr:  Begrüßung - Thorsten Culmsee, Dezernent für 

Jugend und Soziales, Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald

16:10 Uhr:  Grundlagen und Tipps zum Aufbau einer Sor-
genden Gemeinschaft - Lucia Eitenbichler, 
Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement, 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

16:40 Uhr:  Projektvorstellung: „Generationenhilfe“ 
Mönchweiler

  Die Gemeinde bietet in engem Schulterschluss 
mit der Zivilgesellschaft eine qualitativ hoch-
wertige und bezahlbare Infrastruktur zur Un-
terstützung und Hilfe für ältere Menschen an, 
damit diese möglichst lange in ihrem gewohn-
ten Umfeld leben können.

  Bürgermeister Rudolf Fluck und Projektleite-
rin Stefanie Münch

17:30 Uhr:  Kennenlernen und Vernetzen – Austausch 
und Beratung.

  Thementische bieten die Möglichkeit sich aus-
zutauschen, voneinander zu lernen und sich be-
raten zu lassen

18:15 Uhr: Rückblick und Ausblick

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Plätze begrenzt.

Anmeldung: bis spätestens 27.11.2024 unter: www.lkbh.de/
engagement, „Vernetzungstreffen“

Kontakt für Rückfragen:
Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg
Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement
Diana Raab, 0761 2178-2918 | diana.raab@lkbh.de

Die Abfallwirtschaft  
informiert
Verteilung der Abfallkalender 2025
Auch in diesem Jahr werden im Dezember wieder die Abfallka-
lender für das kommende Jahr verteilt. Meistens werden diese 
dem örtlichen Gemeindemitteilungsblatt beigelegt, teilweise 
werden die Kalender über Austräger verteilt.

Oft werden die Kalender versehentlich als Werbematerial 
weggeworfen. Achten Sie bitte bei den nächsten Ausgaben 
der Gemeindeblätter darauf, dass Sie die Abfallkalender her-
ausnehmen bzw. prüfen Sie den Inhalt Ihres Briefkastens sorg-
fältig. Falls der Abfallkalender dennoch verloren gehen sollte 
oder Sie keinen erhalten haben, liegen bei den Rathäusern wei-
tere Exemplare aus.
 
Alle Abfallkalender, sowie weitere Informationen zur Abfall-
wirtschaft, finden Sie auch auf unserer Homepage: www.lkbh.
de/abfallkalender.

Dort gibt es den Kalender auch als personalisierten Download. 
Dabei lassen sich Gemeinden und Ortsteile sowie die einzel-
nen Abfallarten, welche angezeigt werden sollen, individuell 
auswählen. Die Dateiausgabe ist möglich als PDF-Datei zum 

Lesen/Speichern/Ausdrucken oder als ICS-Datei zum Impor-
tieren der Abfuhrtermine in das eigene Smartphone, Tablet 
oder den PC-Kalender.

Mittlerweile wird unsere kostenlose Abfall-App schon auf 
mehr als 49.000 Endgeräten genutzt.
 
Die personalisierten Sperrmüllkarten für das Jahr 2025 werden 
Ihnen wieder Anfang des Jahres mit dem Gebührenbescheid 
zugeschickt (die Sperrmüllkarte von 2024 ist bis 31.01.2025 
gültig).
 
Haben Sie noch Fragen?

Abfallberatung 
Tel.: 0761 2187 9707   
E-Mail: alb@lkbh.de
www.lkbh.de/alb

AUS DEN ORTSTEILEN

ORTSTEIL SAIG
Ortsvorsteher Stefan Sigwarth
�  0151 18449908
�  stefan@sigwarth.de

ORTSTEIL KAPPEL
Ortsvorsteher Roland Berr  
�  07653  962061 
Sie erreichen mich in der Regel immer persönlich  
donnerstags und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr  
im Büro des Ortsvorstehers im Rathaus Kappel.
�  kappel@gemeinde-lenzkirch.de

 

Der kleine Wochenmarkt in Kappel und Saig
Die Anbieter Cafe Roters (Backwaren) und Gärtnerei Wald-
vogel (Obst und Gemüse) machen von Ende Oktober bis Ende 
März 2025 Winterpause und sind deswegen nicht mehr auf 
den Märkten vertreten.

Der Zinggehof und Biohof Häfner sind bis Ende November an 
den jeweiligen Freitagen für sie vor Ort und gehen dann eben-
falls in die Winterpause, 
Wir bitten um Beachtung.
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Sommerberg-Schule 
Willkommen auf der neuen Homepage der  
Sommerberg-Schule!
Wir freuen uns sehr, dass unsere neue Website nun online ist! 
Mit einem frischen Design und einer benutzerfreundlichen 
Struktur möchten wir Eltern, Kinder, Lehrkräfte und Interes-
sierte umfassend informieren und am Schulleben teilhaben 
lassen.

Auf unserer neuen Homepage finden Sie:
• Aktuelles aus unserem Schulalltag: Bleiben Sie informiert 

über Ausflüge, Veranstaltungen und wichtige Termine.
• Das Sommerberg-Team: Verschaffen Sie sich einen Über-

blick über das aktuelle Team, welches tagtäglich das Schul-
leben gestaltet.

• Erweiterte Angebote: Informieren Sie sich über den Hort 
und unsere vielfältigen Arbeitsgemeinschaften.

• Naturpark-Schule: Wir sind zertifizierte Naturpark-Schu-
le. Sie wissen nicht, was das ist? Alle Infos finden Sie auf der 
neuen Homepage!

 
Wir laden Sie herzlich ein, unsere neue Websi-
te  www.sommerberg-schule-lenzkirch.de 
zu erkunden und ein bisschen Schulluft 
zu schnuppern!
 
Das Team der Sommerberg-Schule, Grundschule Lenzkirch

TOURIST-INFORMATION

Ankündigung für die Jahresterminbesprechung 2025
Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH lädt alle Vereine 
und Interessierte herzlich zur jährlichen Vereinsbespre-
chung ein, bei der die Veranstaltungen für das kommende 
Jahr 2025 geplant und abgestimmt werden. 

Der Termin findet am Donnerstag, den 21. November 2024, 
um 18:30 Uhr im Kursaal des Kurhauses Lenzkirch statt. 

Wir bitten um Anmeldung per Mail an zumkeller@hoch-
schwarzwald.de und freuen uns über rege Teilnahme!

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

Franz-Josef-Faller Schule
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Liebe Flohmarkt-Freunde,
am Samstag, 16.11.2024 findet in der 
Festhalle Lenzkirch von 14:00 bis 16:00 
Uhr ein Flohmarkt statt. Die Halle ist voll 
mit Ständen belegt, was uns sehr freut! Es 
gibt Kaffe, Kuchen und Getränke! Es kann auch gerne Kuchen 
mitgenommen werden.
Der Erlös des Kuchenverkaufs geht den Kindern der Sommer-
berg-Schule zu.
 
Wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen. 

Die Teams der Sommerberg-Schule und des Fördervereins

KIRCHE & GLAUBE

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag:    14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr 

�  07653-1660
� lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de

Unsere Homepage: www.ev-kirche-lenzkirch.de

Evangelische Kirchengemeinde Lenzkirch-Schluchsee

„Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 
Christi.   2. Korinther 5,10a
 
Gottesdienste Lenzkirch 
 17.11. um 10.30
20.11.19.00 Buß- und Bettag , kath. Kirche
24.11. Ewigkeitssonntag um 10.30 (für Lenzkirch und Schluchsee)
1.12. mit Abendmahl um 10.30

Gottesdienste Schluchsee  
8.12. um 10.30
 
Ökum. Friedensgebet  
Mittwochs um 17.30, kath. Kirche Schluchsee
 
Ewigkeitssonntag 
Wir gedenken unserer Verstorbenen und beten für die Angehö-
rigen und für alle Trauernden. 24.11. um 10.30 Uhr in Lenzkirch
 
Gottesdienste für die Friedensdekade bis 20. November je-
weils um 19.00 Uhr in Lenzkirch
Do, 14.11. kath. Kirche Lenzkirch
Fr, 15.11. ev. Kirche Lenzkirch
Mo, 18.11. kath. Kirche Lenzkirch
Di, 19.11.Kirche Saig
Mi, 20.11. Abschlussgottesdienst zum Buß-und Bettag kath. 
Kirche Lenzkirch mit Pfarrerin Heuß und Günter Hirt. Ein be-
sonderer Gottesdienst mit der Möglichkeit sich segnen zu 
lassen, zur persönlichen Besinnung und abschließend Ballons 
steigen zu lassen.

 

Kath. Kirchengemeinden Lenzkirch - Kappel - Saig
Kath. Pfarramt Lenzkirch

Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

� 07653- 208 • � lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
Weitere Informationen: www.kath-hochschwarzwald.de

Katholische Seelsorgeeinheit  
Östlicher Hochschwarzwald

Donnerstag, 14.11.2024
Lenzkirch, 19:00 Uhr Friedensgebet der Friedensdekade
Freitag, 15.11.2024
Lenzkirch, 18:00 Uhr Heilige Messe (S)
Lenzkirch evangelische Kirche, 19:00 Uhr Friedensgebet der 
Friedensdekade
Samstag, 16.11.2024
Kappel, 18:00 Uhr Heilige Messe (S)
Sonntag, 17.11.2024
Saig, 09:00 Uhr Heilige Messe (S)
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (O)
Grünwald, 12:00 Uhr Taufe von Leano Matteo Probst
Montag, 18.11.2024
Lenzkirch, 19:00 Uhr Friedensgebet der Friedensdekade
Dienstag, 19.11.2024
Kappel, 09:00 Uhr Heilige Messe (S)
Saig, 19:00 Uhr Friedensgebet der Friedensdekade
Mittwoch, 20.11.2024
Lenzkirch, 17:30 Uhr Rosenkranz
Lenzkirch, 18:00 Uhr Abschlussgottesdienst der Friedensde-
kade
 

Adventgemeinde  Titisee- Neustadt
Bahnhofstr.12

 
Samstag 9.30 Uhr: Bibelstudium: 
Das Thema Oktober bis Dezember: Jesus im Johanns Evange-
lium
 
Weitere Infos : Gemeinde Neustadt: HOPE TV : Die Bibel das 
Leben; Bibelgespräch Seminar Bogenhofen über Youtube.
10.30Uhr Gottesdienst, Predigt

 
Christlicher Glaube heute

Gesprächsabende über kleine und große Themen des christli-
chen Glaubens und über Fragen die jeder mitbringen kann.
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr Hauskreis in Löffingen, Info 
07654/8151

Christus Gemeinde Hochschwarzwald 
Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden K.d.ö.R.
Gutachstraße 46, 79822 Titisee-Neustadt
www.christusgemeinde-hochschwarzwald.de
  
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten. 
Sie finden an folgenden Terminen statt:
  
Sonntag 17.11. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Samstag 24.11. Heilungs- und Segnungsabend um 18.00 Uhr
 
Sonntag 1.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 8.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 15.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Sonntag 22.12. Gottesdienst um 10.15 Uhr
 
Dienstag 24.12. Christversper um 16.00 Uhr
 
Samstag 28.12. Heilungs- und Segnungsabend um 18.00 Uhr
  
Wir freuen uns auf Sie 
Pastor Markus Jerominski
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VEREINE

Einladung zur Mitgliederversammlung 2024 
des Fördervereins Lenzkircher  
Fasnetbrauchtum e.V.

am Donnerstag, 21. November 2024 um 19.30 Uhr 
in der Pension Waldwinkel

 
Satzungsgemäß geben wir die Tagesordnung wie folgt 
bekannt: 

1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht / Schriftführer
3. Kassenbericht / Kassierer
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassierers
5. Entlastung des Gesamtvorstandes
6. Wünsche und Anträge (Anträge sind schriftlich zu stellen 

bis 14.11.2023 an den 1. Vorstand Rolf Burgert / Fürsten-
bergstr. 5 / 79853 Lenzkirch

7. Verschiedenes – Ausblick auf das Jahr 2025
 
Alle Mitglieder und solche die es werden wollen, Gönner und 
Freunde des Vereins sind herzlich zur Versammlung eingela-
den.
 
Der Vorstand
 

Ambulanter Kinderhospizdienst  
Kuckucksnest e. V.

Trauergruppe für Kinder und Jugendliche
Wohin mit all den Gefühlen, Fragen und Ängsten, wenn ein na-
hestehender Mensch gestorben ist?
 
Denn plötzlich ist alles anders!
 
In einem geschützten Rahmen können sich Kinder und Jugend-
liche  mit Gleichaltrigen austauschen. Ziel ist es der Trauer mit 
allen Sinnen zu begegnen und einen ganz persönlichen Trauer-
weg zu finden.
 
Die Gruppentreffen werden von ausgebildeten Familien-Trau-
erbegleiterinnen gestaltet und finden monatlich in den Räu-
men des Ambulanten Kinderhospizdienstes Kuckucksnest in 
Titisee-Neustadt statt.
Für Kinder: samstags, 10:00 - 12:30 Uhr
Für Jugendliche: freitags, 17:00 -19:00 Uhr
 
Kontakt unter:
0151 70171913
info@kinderhopsizdienst-kuckucksnest.de
www.kinderhopsizdienst-kuckucksnest.de
 

Deutsches Rotes Kreuz

DRK Seniorengymnastik
Die DRK Seniorengymnastik findet wöchentlich Donnerstags 
von 15.00-16.00 Uhr im Kurhaus, in den Räumlichkeiten des 
TV Lenzkirch, im UG statt. (barrierefreier Zugang, Ostseite 
Kurhaus) Bei Fragen wende Sie sich bitte an Claudia Geisen-
berger unter 07656-988106 oder Jutta Müller-Haupka unter 
0162-9823292

Bundesverband Kinderhospiz e. V. 

Der Bundesverband Kinderhospiz 
veranstaltet ein Benefizkonzert: 
Die Ohrwürmer live in Lenzkirch
Am 23. November 2024 um 19:30 
Uhr verwandelt die Festhalle in 
Lenzkirch sich in einen Ort voller 
Musik und Solidarität. Die A-Cap-
pella-Band "Die Ohrwürmer", be-
stehend aus einem guten Dutzend 
Männer des Männergesangvereins 
"Schwarzwald" Oberried, gibt ein 
einzigartiges Benefizkonzert zu-
gunsten des Bundesverband Kin-
derhospiz. Jedes Jahr wählt die Band 
eine gemeinnützige Organisation 
aus, für die sie ehrenamtlich spielt – 
und in diesem Jahr steht die Kinderhospizarbeit im Fokus.
Seit über 20 Jahren begeistern "Die Ohrwürmer" ihr Publi-
kum mit Wortwitz, stimmlicher Brillanz und einer gehöri-
gen Portion Selbstironie. Ihr vielseitiges Repertoire reicht 
von modernen A-Cappella-Hits mit deutschen Texten 
(Basta, Wise Guys, Grönemeyer) bis hin zu Popklassikern 
von Queen und den Eurythmics. Freuen Sie sich auf humor-
volle Moderation, präzisen Gesang und originelle Choreo-
grafien – oft in überraschenden Outfits!
Der Eintritt beträgt 18,00 € pro Karte, und alle Einnahmen 
kommen vollständig der Kinderhospizarbeit zugute, um 
lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien 
zu unterstützen. Als besonderes Highlight erwartet Sie 
im Anschluss an das Konzert eine atemberaubende Droh-
nen-Lichtshow über Lenzkirch, die den Abend auf spekta-
kuläre Weise abrunden wird.
Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 19:30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)
Ort: Festhalle Lenzkirch
Tickets: 18,00 € pro Person
Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und unterstützen Sie eine 
großartige Sache!
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Wir schaffen für die Kinderhospizarbeit

Der Bundesverband Kinderhospiz e.V. soll betroffene Familien 
unterstützen und ein starkes Netzwerk von Kinderhospizein-
richtungen aufbauen. Die Idee entsprang der Not, die Versor-
gung der lebensverkürzend erkranken Kinder und Jugendli-
chen zu verbessern und bundesweit zu standardisieren.
 
22 Jahre später ist der Dachverband der ambulanten und sta-
tionären Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland eine 
wichtige Institution im Land, die sich dem breiten Spektrum 
der Kinderhospizarbeit verschrieben hat. Politische Arbeit für 
gesetzliche Regularien, die das Leben der Familien erleichtern, 
direkte und unkomplizierte Hilfe für die Betroffenen, Stärkung 
der Hospizdienste und Einrichtungen und der ständige, laute 
Kampf gegen das Tabu Kinderhospiz in der Gesellschaft trei-
ben den Verband an.
 
Trotz seiner enormen Bedeutung bleibt der Verband nach wie 
vor zu 95 % auf Spenden angewiesen. Es ist besonders her-
zerwärmend zu sehen, wie viel Unterstützung aus dem Ort 
kommt, in dem der Verband beheimatet ist.
 
So wurde z.B. die Lenzkircher Leistungsschau zum Anlass für 
eine besondere Spendenaktion. Der Friseursalon „Zum Lo-
ckenwinkler“ in Lenzkirch öffnete seine Türen für eine Ausstel-
lung von alten Trockenhauben und anderen Friseurutensilien 
des Friseurmeisters a.D. Kurt Strassner. Der Ausschank des 
Bieres „Stallbräu“, gestellt von den Betreibern „Die Krone“ aus 
Holzschlag, Johannes und Phillip Scharf, rundete den Besuch 
beim „LockenWinkler“ ab.
 
Ein weiteres Beispiel lieferten Simone Fluck und Tara Köpfer, 
die kurzerhand einen Wellness-Samstag organisierten. Unter 
dem Motto „Schönheit kommt von Herzen“ öffneten sie die 
Türen ihres Fußpflege-Studios in Lenzkirch auch für Massagen 
und Friseurleistungen. Die Einnahmen des Tages kamen dem 
Bundesverband Kinderhospiz e.V. zugute.
 
Das sind nur einige Beispiele. Die Liste ist lang. Viele Geschäf-
te unterstützen den Verband mit aufgestellten Spendendo-

sen und verschiedene Feste des Verbandes werden von vie-
len Läden und Wirtschaften mit Unterschiedlichem versorgt. 
DANKE!
 
Es ist jedoch nicht nur die finanzielle Unterstützung, die der 
Verband erhält. Die große Weihnachtspaketaktion kann aus-
schließlich mit der Hilfe von ehrenamtlichen Händen erfolgen. 
Engagierte Lenzkircher und Lenzkircherinnen sortieren und 
verpacken liebevoll jedes Jahr mehrere Hundert Pakete für be-
troffenen Familien aus Deutschland: Lebensmittel, Pflegearti-
kel, Kleidung. Manche sind sogar bereit für die Aktion Urlaub 
zu nehmen!
 
Wir sind dankbar und stolz, dass sowohl Lenzkircher Unter-
nehmen als auch Privatpersonen sich derart engagieren und 
dem sensiblen Thema der Kinderhospizarbeit ohne Vorbehal-
te stellen.
 
Das Team vom Bundesverband Kinderhospiz e.V. dankt von 
ganzem Herzen!

Freiwillige Feuerwehr Lenzkirch 
Generalversammlung der Gesamtfeuerwehr Lenzkirch 
Am Freitag, den 15.11.2024 findet um 19:30 Uhr die Hauptver-
sammlung der Gesamtfeuerwehr Lenzkirch im Haus des Gas-
tes in Saig statt. 
Interessenten sind hierzu recht Herzlich eingeladen.
Für die Hauptversammlung wurde folgende Tagesordnung 
vorgesehen:
 
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Kommandanten
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Jugendleiters
6. Entlastung
7. Neuwahlen des Kommandanten, sowie der Stellvertreter
8. Ehrungen
9. Grußworte
10. Verschiedenes

Füreinander Miteinander e. V. 
Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde Lenzkirch 
Wenn Sie Hilfebedarf haben oder als Helfer/Helferin im Verein 
mitwirken wollen, melden Sie sich in unserem Büro im Erdge-
schoss des Kurhauses Lenzkirch zu den Öffnungszeiten:
Montag oder Donnerstag, jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 
Uhr 
Tel.: 07653/9649696 (AB wird werktäglich abgehört). 

Kreis für natürliche Lebenshilfe n.e.V.
Informationsvortrag: Ein Weg zur Gesundheit von  
Körper und Seele. Einführung in die Lehre Bruno Grönings.
Wann: Freitag, dem 22.11.2024 17:30 Uhr, Wo: Rathaus Kap-
pel, Erlenbachweg 4, 79853 Lenzkirch (Bürgersaal im obersten 
Stockwerk)

Bitte um telefonische Anmeldung oder E-Mail! 
VORTRAGSDAUER: ca. 90 Minuten . INFORMATIONEN: 
Tel.: 07672/3410000, E-Mail p.mantler@gmail.com, 
www.bruno-groening.org.
Eintritt frei, Spenden sind willkommen.
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Kath. Frauengemeinschaft Lenzkirch

Herzliche Einladung zum kfd – Frühstück 
Zur Begegnung bei einem gemeinsamen Frühstück laden 
wir am
Samstag, den 16.11.2024 um 9 Uhr in die kath. Unterkir-
che in Lenzkirch ein.
Auch in diesem Jahr möchten wir uns nach dem Frühstück 
wieder auf ein interessantes Thema einlassen.
 
Leiden im System der Familie.
Die Sozialpädagogin Gisela Obert, die 30 Jahre in einer 
Suchberatungsstelle tätig war,
wird uns für das Thema Kinder und Jugendliche in Suchtfamili-
en und Familien mit Elternteilen 
die unter Depressionen leiden, sensibilisieren.
 
Suchterkrankung und Depressionen sind Familienkrank-
heiten, denn Angehörige fühlen sich ähnlich krank, wie 
die Betroffenen selbst. Sie fühlen sich in einem Kreislauf 
gefangen, aus dem sie aus eigener Kraft nicht herauskom-
men.

In der systemisch orientierten familientherapeutischen 
Sichtweise wird die Familie als ein Organismus betrach-
tet, der aus mehreren miteinander verbundenen Teilen 
besteht und sich selbst reguliert, bzw. immer wieder ins 
Gleichgewicht bringt. Dies ist bei Familien mit der Belas-
tung von Suchtkrankheit und Depression gestört.

Im Vortrag wird Frau Obert die Symptomatik von Co-Ab-
hängigkeit aufzeigen und auch Wege auf Möglichkeiten zu 
den Hilfen benennen.
 
Treffpunkt: Samstag, 16.11.2024 um 9 Uhr in der kath. Un-
terkirche in Lenzkirch.
Eine Anmeldung ist unter Tel. 07653-368 oder 07653-
6550 bis zum 14.11.24 erforderlich. 
Der Kostenbeitrag für das Frühstück liegt bei 10 Euro.
Der Vortrag von Frau Obert startet ca. um 10.30 Uhr.
 
Die Katholische Frauengemeinschaft kfd Lenzkirch
freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Kreativ mit der Katholische Frauengemeinschaft kfd-Lenz-
kirch  
Zum Adventsbasteln der kfd Lenzkirch laden wir
am Dienstag, den 26.11.2024 ab 19 Uhr in die katholische Un-
terkirche in Lenzkirch ein.
       
Unserer Kreativität wird an diesem Abend keine Grenze ge-
setzt.
Gemeinsam wollen wir Adventsgestecke oder Adventskränze 
(bitte Kerzen dafür mitbringen) oder auch kleine Türkränze an-
fertigen.
In fröhlicher Gemeinschaft möchten wir uns auf die nahende 
Adventszeit einstimmen.
Auch wer kein Interesse daran hat, etwas für sich zu basteln, ist 
herzlich zur Begegnung bei einer guten Tasse Tee oder einem 
Kaltgetränk willkommen.
Für Bastelmaterial erheben wir einen kleinen Kostenbeitrag in 
Höhe von 5 Euro.
 
Auf Ihr/dein Kommen freut sich das kfd-Team Lenzkirch.

Kindergarten Förderverein Kappel e.V.

ADVENTSBASTELEIEN
--- VORBESTELLUNGEN MÖGLICH --- 
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder, für Sie basteln und 
veranstalten unseren jährlichen Adventsbasar.

Gerne können Sie uns Ihre Bestellungen und Wünsche vorab 
mitteilen.
 
Wir fertigen für Sie an:
Rohlinge, Adventskränze, Kerzengestecke, Türschmuck und 
Basteleien. 

Die Kränze binden wir mit Reisig aus den heimischen Wäldern.
 
Farbauswahl:
Klassik: rot, dunkelrot, wollweiß
Rustik: bisquit, rubin, apfelgrün, anthrazit
Trend: wollweiß, rot, dunkelrot, altrosa, smaragd, anthrazit, sahara

(Die Kerzen sind selbstverlöschend und 
wurden beim Spezialisten für Floristikhandel gekauft.)
 
Der Verkauf und die Abholung der Vorbestellungen findet 
ausschließlich am Samstag, den 30. November 2024 von 14 
Uhr bis 17 Uhr in der Hochfirsthalle in Kappel statt. 

Für das leibliche Wohl und Unterhaltung durch die Kindergar-
tenkinder, die Jugendkapelle und die Kindertanzgruppe ist ge-
sorgt.
 
Ab sofort – bis Freitag, 22. November 2024 - werden Ihre Wün-
sche entgegengenommen:
 
Telefon: 07653 8169590 Maya Bergbreiter
(gerne auch auf den Anrufbeantworter sprechen).
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns sehr auf Ihr 
Kommen.
 
Ihr Kindergarten-Förderverein Kappel e.V.

Achtung: Grünschnitt gesucht !
Der Kindergarten Löwenzahn
benötigt „Grünes“ für den Adventsbasar.

Hierfür werden Zweige, Äste und Sträucherreste z. B. von 
Weißtanne, Thuja, Efeu, Buchs, Mistelzweige, usw. benötigt.

Alle, die uns mit Grünspenden unterstützen wollen, können 
diese zwischen dem 18.11.2024 und  22.11.2024 an der alten 
Schule in Kappel ablegen.

Gerne nehmen wir auch Rohlinge der Kränze aus den vergan-
genen Jahren als Spende entgegen.

Im Voraus herzlichen Dank.

Kindergarten-Förderverein Kappel e.V.
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Kultur im Kino Lenzkirch

Acoustic Fun Orchestra (MusiComedy)
„Radio Rüttelplatte“ - von Ballaballaballaden bis Heavy Metal 
Tourette
„Der beste Mix“ - viele Sender meinen ihn zu spielen – das 
Acoustic Fun Orchestra hat ihn wirklich! Im neuen Programm 
„Radio Rüttelplatte“ werden Hits der letzten 60 Jahre ordent-
lich durchmischt. Dabei entsteht MusiComedy vom Feinsten 
mit MashUp und verrückten Medleys von Songs, die eigent-
lich jeder kennt! Gekonnt und mit Köpfchen verwurschten 
die vier Musiker diverse Pop-Klassiker zu einer rasanten, au-
genzwinkernden Bühnenshow. Die ist musikalisch grenzüber-
schreitend, handwerklich anspruchsvoll – gleichzeitig äußerst 
unterhaltsam und witzig. Die vier gestandenen Musiker vom 
„Acoustic Fun Orchestra“ (im Südwesten auch bekannt unter 
dem Namen The Brothers) haben den Schalk im Nacken und 
begeben sich auf eine musikalische Achterbahnfahrt durch die 
Höhen – und Tiefen – der Rockhistory. Ein großer Spaß beim 
Erleben und Wiederentdecken!
Coco Buchholz: Gesang, Gitarre, Akkordeon, Mandoline - 
Roby Scheffert: Gesang, Bass - Tilo Buchholz: Gesang, Schlag-
zeug - Lorenz Buchholz: Gesang, Gitarre.
Eintritt: 18,- Abendkasse / Vorverkauf www.reservix
Kino im Höfle, Lenzkirch: Freitag, 22.11.2024 um 20:00 Uhr

Acoustic Fun Orchestra Foto:  Britt Schilling 

KINO IM HÖFLE LENZKIRCH
Kino im Höfle
Im Höfle 11
79853 Lenzkirch
Telefon (0 76 53) 96 22 20

Das Programm vom 14.11. bis 20.11.2024
In Liebe, Eure Hilde
Berlin 1942. Hilde ist verliebt. In Hans. 
In ihrer Leidenschaft vergessen die 
beiden oft Krieg und Gefahr. Dann 
sind sie nur zwei junge Menschen am 
Beginn ihres Lebens. Hilde bewun-
dert den Mut ihres Liebsten. Er be-
wegt sich in Widerstandskreisen. Sie 
selbst ist eher ängstlich, beteiligt sich 
aber immer beherzter an den Aktio-
nen einer Gruppe, die man später die 
Rote Kapelle nennen wird. Es ist der 
schönste Sommer ihres Lebens. Als er 
sich neigt, werden alle verhaftet. Und 
Hilde ist im achten Monat schwanger.

ca. 124 min., ab 12 J.
SO 19:00
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Die Fotografin
Als Mittvierzigerin weigerte sich Lee 
Miller, als Modell in Erinnerung zu 
bleiben. Sie trotzte den Erwartungen 
und Regeln ihrer Zeit und reiste nach 
Europa, um von der Front zu berich-
ten. Dort nutzte sie, auch als Reaktion 
auf ihr eigenes gut verborgenes Trau-
ma, ihre Rolleiflex-Kamera, um den 
Stimmlosen eine Stimme zu geben. 
Was Lee in Dachau und ganz Europa 
auf Film festhielt, war schockierend 
und entsetzlich. Ihre Aufnahmen des 
Krieges, seiner Opfer und seiner Fol-

gen gehören zu den bedeutendsten und historisch wichtigsten 
des Zweiten Weltkriegs.
ca. 117 min., ab 12 J.
SA 20:00

Fuchs und Hase retten den Wald
Im Wald passieren merkwürdige 
Dinge! Eule ist verschwunden, bös-
artige Ratten terrorisieren die Umge-
bung und ein See tritt über die Ufer 
und bedroht die Häuser der Waldbe-
wohner. Könnte das etwa das Werk 
eines größenwahnsinnigen Bibers 
sein? Fuchs und Kaninchen sind ent-
schlossen, das herauszufinden. Sie 
müssen Eule finden und die Situation 
retten. Dabei wird ihre Freundschaft 
auf die Probe gestellt!
ca. 72 min., ab 0 J.

SO 15:30

Mehr Infos unter lenzkirch.cineprog.net

Landfrauenverein Kappel
Adventsfeier der Landfrauen Kappel am Samstag, 7. 
Dezember 2024
Beginn 19.00 Uhr im Landfrauenstüble
Mitzubringen: Ein Wichtelgeschenk im Wert von 5 Euro unter 
dem Motto „ETWAS RUNDES“. Seid kreativ und verpackt es 
schön. Außerdem freuen wir uns über einen Salat oder einen 
Nachtisch.
Anmeldung bis 29.11.2024 bei Bianca Laubis, Tel. 07653 
9605761.
Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch!
Eure Vorstandschaft

Kurs "Stressfrei Kochen nach der Arbeit"   
Mit wenigen Zutaten und einigen Tricks, die Zeit und Geld spa-
ren, ein leckeres Essen zaubern - wer möchte das nicht? Gemein-
sam mit Frau Green vom Forum "ernähren-bewegen-bilden" 
des Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald bereiten wir Ge-
richte zu, die unseren Lieben schmecken und Kochspaß bringen.
Wann:  Mittwoch 20.11.24 um 18.30 Uhr  (Treffpunkt 

18.00 Uhr am Rathaus Kappel zwecks Fahrge-
meinschaft) 

Wo:  Schulküche der Hans-Thoma-Schule Neustadt   
Mitzubringen: Latzschürze, Geschirrtuch, kleines Handtuch
Kosten:  7 Euro für Mitglieder / 10 Euro Nichtmitglieder
Anmeldung:     bis 14.11.2024 bei Bianca Laubis, Telefon 07653 

9605761 
  Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!
 
Diese Veranstaltung wird im Auftrag des Bildungs- und Sozial-
werks des LandFrauenverbandes Südbaden e.V. durchgeführt.

Landfrauenverein Raitenbuch

Zur Vollmondwanderung treffen wir uns am 15.11.2024 um 
17:30 auf der Raitenbucher Höh. 
Von dort laufen wir nach Fischbach in den Hirschen. Gerne dür-
fen auch nicht Mitglieder mitlaufen. Auf eine rege Teilnahme 
freut sich die Vorstandschaft. 
 
Unser Weihnachtliches Basteln findet am Mittwoch den 
27.11.2024 um 19:30 Uhr im Kulturhaus Raitenbuch statt. Ge-
bastelt wird ein Weihnachtliches Gesteck. Anmeldung bei Ma-
nuel unter 07653/6938 oder per Whatsapp.

Landfrauenverein Saig
Teilnahme am „Advent unter den Linden“ am 30.11.2024
Wir wollen uns dieses Jahr wieder mit einem Stand mit „Selbst-
gemachtem“ am Advent unter den Linden am  30.11.2024 beteili-
gen. Deshalb bitten wir um Eure Unterstützung. Jede/r der etwas 
Selbstgemachtes aus der Küche, der Bastelwerkstatt oder Hand-
arbeitsstube beitragen kann und möchte, kann dies bei Gerda 
Maier (Tel. 962329) oder Erika Portner (Tel. 432) abgeben. Diese 
stehen auch für etwaige Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Wir hoffen auf Eure zahlreiche Unterstützung und freuen uns 
über jegliche Beteiligung.
 
Die Vorstandschaft 
 
Einladung zur Stubede am 20.11.2024 - Nähen von Stoff-
körbchen u.a. 
Wir laden recht herzlich ein  zur nächsten Stubede im Alten Rat-
haus Saig am Mittwoch, 20.11.2024 ab 16 Uhr bis ca. 22 Uhr.
Wir nähen an diesem Tag Stoffkörbchen (Brotkörbchen) für 
den Adventsmarkt. Soweit vorhanden bitte Nähmaschine 
mitbringen. Stoffe sind vorhanden, weitere Stoffe können aber 
gerne mitgebracht werden. 
Beginn um 16 Uhr bis etwa 22. Uhr. Jede/r kann dazukommen 
und gehen wann sie/er kann und möchte. 
Selbstverständlich kann während der Stubede auch eine belie-
bige andere Handarbeit oder Bastelarbeit ausgeführt werden, 
oder man kommt einfach nur zum plaudern.
 
Wir freuen uns auf euch und einen gemütlichen Abend.
Landfrauen Saig - die Vorstandschaft

Lenzkircher 
Strohberghexen e.V.
Jahreshauptversammlung der Lenzkircher  
Strohberghexen e.V.
16. November 2024 19:33 Uhr Hotel Restaurant Schwörer

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Schriftführerin
5. Bericht der Kassiererin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Bericht der Jugendleiterin
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Bestellung der neuen Kassenprüfer
10.  Wahl über die Aufnahme in die aktive Vereinsmitgliedschaft
11. Wahl über die Aufnahme ins Probejahr
12. Ehrungen
13.  Sonstiges und Anträge
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Narrenverein Raitenbuch

Generalversammlung des Narrenverein Raitenbuch e.V.
Zu unserer Generalversammlung am Samstag, den 16. No-
vember 2024 laden wir alle Mitglieder, Freunde und Inte-
ressierte ganz herzlich ein. Wir beginnen um 20:11 Uhr im 
Kulturhaus in Raitenbuch. Anschließend findet wieder die Fas-
netbesprechung für 2025 statt.
 
Tagesordnung
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2.  Bericht der Schriftführerin
3.  Bericht des Kassierers
4.  Bericht der Kassenprüfer/
 Entlastung des Kassierers
5.  Bestellung der neuen Kassenprüfer
6.  Bericht des Zeugwarts
7.  Bericht des Obertubacksbue
8.  Entlastung der Gesamtvorstandschaft
9.  Wahlen
10.  Wünsche und Anträge
  
Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich der 
Narrenverein Raitebuch e.V.
 

Narrenzunft  
Hörnle-Buben Kappel

Einladung zur Generalversammlung  
der Hörnle Buben Kappel e.V.
Die diesjährige Generalversammlung findet am Samstag, 16. 
November 2024 um 19.33 Uhr im Gasthaus Blume in Kappel 
statt.
 
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Narren, Freunde und Gönner 
der Hörnle Buben recht herzlich ein.
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht
3.  Kassenbericht
4. Entlastung
5. Abmeldungen und Neuaufnahmen
6. Ehrungen
7. Terminabsprache
8. Wünsche und Anträge
9. Vergessenes
 
Wir würden uns sehr freuen, Euch bei unserer Versammlung 
begrüßen zu dürfen. 
 
Mit närrischen Grüßen 
Eure Hörnle Buben Kappel e.V.

Turnverein Lenzkirch 

Einladung zur Jahreshauptversammlung   
am  29. November 2024  
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Turnvereins 1879 
Lenzkirch e.V. am Freitag, 29. November 2024 um 20.00 Uhr im 
Lenzkircher Hof, Freiburger Str. 13. 
 
Nach § 6 der Satzung des Vereins berufen wir die Jahreshaupt-
versammlung mit folgenden Tagesordnungspunkten ein:  

1.  Bericht des Kernvorstandes 
2.  Bericht der Vorsitzenden des Jugendvorstandes 
3.  Kassenbericht, Prüfbericht und Entlastung 
4.  Sachstand Baumaßnahmen Stadion 
5.   Berichte der Fachvorstände Turnen, Leichtathletik u. Brei-

tensport 
6.  Ehrungen 
7.  Entlastung des Vorstandes 
8.  Termine 
9.  Wünsche und Anträge 
 
Anträge sind schriftlich an einen Kernvorstand bis spätestens 
22.11.2024 einzureichen.  
Im Anschluss laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner zu 
einem gemütlichen Ausklang ein.  
Über zahlreichen Besuch würden wir uns freuen.  

Euer Gesamtvorstand
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Volkshochschule 
Hochschwarzwald 

Im eigenen Haushalt rund um die Uhr versorgt zu werden – das 
wünschen sich viele pflegebedürftige Menschen. Weil Ange-
hörige dies alleine zumeist nicht leisten können, sind prakti-
kable Lösungen mit Unterstützung durch Dritte gefragt. Zwar 
gibt es in Deutschland ansässige und von der Pflegekasse zuge-
lassene Pflegedienste, die eine 24-Stunden-Pflege anbieten. 
Weil diese Qualität aber ihren Preis hat und nicht jeder Pflege-
bedürftige rund um die Uhr eine Fachkraft benötigt, boomt das 
Geschäft mit Hilfskräften aus Osteuropa. Vor allem, wenn es 
vorrangig darum geht, dass Pflegebedürftige nicht allein in ihrer 
Wohnung sein können, einfache Hilfen bei der Grundpflege er-
halten und zusätzlich hauswirtschaftliche Tätigkeiten erledigt 
werden sollen, beschäftigen Haushalte mit Pflegebedürftigen 
gerne osteuropäische Kräfte – oft am Rande der Legalität. Der 
Vortrag klärt, worauf Angehörige achten sollten, wenn sie eine 
24-Stunden-Pflege selbst oder mit einer Agentur organisieren 
müssen. Zielgruppe des Vortrags sind vor allem Seniorinnen 
und Senioren sowie Angehörige von Pflegebedürftigen.
Leitung: Manuel Döbele
Wo: Online
Wann: Mittwoch, 20.11.24, 18:00- 19:30 Uhr
 
Fr, 15.11.24
Socken stricken leicht gemacht, 18:00 Uhr, 
Franz-Josef-Faller-Schule, Mensa, 2. OG , Tamara Kohler
Mi, 20.11.24
Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht, 19:00 Uhr, Lenzkirch, Kurhaus Lenzkirch, Kursaal , Oli-
ver Tappe
 
Anmeldung und Info über die Örtl. Leiterin Frau Indra Eisele 
unter e-mail indraganter@web.de.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen  
und Bürger in die Kaffee-Kleider-Stube  
in Neustadt !  
Die Kaffee-Kleider-Stube ist ein gemeinnütziges Angebot vom 
Netzwerk Diakonie im Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald e. V. mit finanzieller Unterstützung der Gemeinden Titi-
see-Neustadt, Löffingen und Lenzkirch.
In der Kleider-Stube (Eingang Salzstraße neben Optik Sör-
gel) werden gebrauchte Kleidung und kleine Haushaltswaren 

gegen einen kleinen Betrag abgegeben. Die Kaffee-Stube (Ein-
gang Diakonie im Hirschenbuckel 3) lädt zum Frühstücken, 
Kennenlernen und Reden ein.

Wöchentliche Öffnungszeiten:
Kleider-Stube: dienstags und mittwochs 8-11 Uhr (Spende-
nannahme nur an diesen Tagen, Abgabe ab 7 Uhr möglich. Bitte 
nur gut erhalten Spenden abgeben! )
Kaffee-Stube: mittwochs 8-11 Uhr

Aktuelle Infos: 
https://www.netzwerk-diakonie-breisgau-
hochschwarzwald.de/kaffee-kleider-stube/

Kontakt:
Tel. 07651 93 99 0

 

 

 

 

 

 

Wir suchen:  Eine Betreuungskraft/Alltagsbegleitung 
für unsere Bewohner*innen (m/w/d)  
in Teilzeit 50 % bis 80 % ab sofort 

Unser kleines Pflegeheim in Lenzkirch-Kappel sucht eine zuverlässige und verantwor-
tungsbewusste Betreuungskraft/Alltagsbegleitung (Qualifikation gemäß § 43b oder 
§ 53c SGB XI) in Teilzeit 50 % bis 80 % mit KFZ-Führerschein. Wir bieten einen sicheren 
Arbeitsplatz, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, regelmäßige Fortbildungen, eine leis-
tungsgerechte Entlohnung (Haustarif), Jobrad, gesichertes Weihnachts-/Urlaubsgeld, … 

Interessiert? Dann bewerben Sie sich unter info@haus-dorothee.de oder  
Tel. 07653-1682 Frau Eckhardt, Frau Willmann-Hug - Haus Dorothee  
- Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf!

Pflegeassistenz (m/w/d) in Teilzeit ab sofort gesucht

Unser kleines Pflegeheim in Lenzkirch-Kappel sucht zuverlässige 
und verantwortungsbewusste Pflegeassistent*innen in Teilzeit. 
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, einen unbefristeten  
Arbeitsvertrag, regelmäßige Fortbildungen, eine leistungs- 
gerechte Entlohnung (Haustarif ), Jobrad, bis zu 36 Tage Urlaub, 
gesichertes Weihnachts-/Urlaubsgeld, … . Interessiert? 
Dann wenden Sie sich bitte an  
info@haus-dorothee.de oder Tel. 07653-1682 Frau Eckhardt 
Heim- und Pflegedienstleistung Haus Dorothee – 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf!

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Der Michelhof/Bärental ist ein Forstgut, auf dem auch  
6 Pferde gehalten werden. Vor allem aber ist er das 
Urlaubsdomizil der Besitzerin und ihrer Familie. Hierfür 
suchen wir ein 

Hausmeister-/Verwalterpaar 
mit praktischen Erfahrungen in der Landwirtschaft, hand-
werklichem Geschick, Grundkenntnissen in Hauswirtschaft 
(Kochkenntnisse nicht erforderlich), Basiswissen EDV, 
Führerschein, NR. Unterstützung bei der Pferdepflege und 
im Forst ist gewünscht, Fachpersonal vorhanden. 

Wir bieten eine sehr gut bezahlte Dauerstellung  
(13 Gehälter) in einem netten Team und eine gemütliche 
Wohnung im sehr schön restaurierten, 400 Jahre alten 
Schwarzwaldhof.

Wenn Sie an dieser vielseitigen Position interessiert sind, 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

u.runkel@filippone.info

WÄLDER:Genuss  
hat Erfolg!

….deswegen suchen wir Dich!
Unsere Kollegen haben viel gearbeitet 

und brauchen jetzt Verstärkung im:

Markt – Küche – Buffet – Büro
Auch als Schüler oder Rentner.

Gerne Quereinsteiger.
Vollzeit oder Teilzeit, freie Zeiteinteilung.

Chumm eifach vorbei, oder ruef a, 
dann schwätze mer zemme!

dreher-isele.tabea@waelder-genuss.de
Telefon:  07655/93331-20

Externer Hygienebeauftragter (m/w/d) 
auf Minijob-Basis

Unser kleines Pflegeheim in Lenzkirch-Kappel sucht einen 
zuverlässigen und verantwortungsbewussten externen 
Hygienebeauftragten (m/w/d) auf Minijob-Basis. Interessiert?

Dann wenden Sie sich bitte an  
info@haus-dorothee.de oder Tel. 07653-1682 Frau Eckhardt 
Heim- und Pflegedienstleistung Haus Dorothee – 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf!

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.

  
  

  
 

 

 
 

 



Wir starten unseren Vorverkauf für die Saisonkarten der  
kommenden Wintersaison! Unsere Vorverkaufstermine für die 

Saisonkarten 2024/2025 finden daher wie folgt statt:
Sa., 23. November von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr am Skilift Fischbach / Kasse
Sa., 30. November von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr am Skilift Fischbach / Kasse
So., 01. Dezember von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr am Skilift Fischbach / Kasse
Sa., 07. Dezember von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr am Skilift Fischbach / Kasse
So., 08. Dezember von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr am Skilift Fischbach / Kasse

Preise Saisonkarte inkl. Flutlicht im Vorverkauf

VV-Preis
VV-Preis

 Ski-Club-Fischbach
Mitglieder

VV-Preis für
Saisonkartenbesitzer

der Saison 23/24

Erwachsene: 
(Jg. 1960 - 2005)

135,00 € 120,00 € 75,00 €

Senioren: 
(Jg. bis 1959)

130,00 € 115,00 € 70,00 €

Jugendliche: 
(Jg. 2006 - 2008)

90,00 € 75,00 € 50,00 €

Kinder: 
(Jg. 2009 - 2017)

75,00 € 60,00 € 40,00 €

Schneemänner:
(Jg. 2018 - 2024)

30,00 € 20,00 € 20,00 €

(Jeweils zuzüglich 3,00 € Pfand für Key-Card)

Da die Verhältnisse in der Saison 23/24 nicht besonders gut waren, bekommen alle Sai-
sonkartenbesitzer der Saison 23/24 eine Vergünstigung in dieser Saison. Zum Erstellen  
der Saisonkarten benötigen wir einen Altersnachweis (Lichtbildausweis) und ein  
aktuelles Passbild, falls der/die Karteninhaber/in nicht persönlich anwesend ist. Aktuelle 
Informationen rund um unseren Skilift findet Ihr jederzeit auf unserer Homepage unter 
www.skilift-fischbach.de. Wir hoffen auch diesen Winter wieder auf eine gute  
Schneelage mit schönem Winterwetter!

Wir würden uns freuen, Euch auch diese Saison wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

Euer Team vom Skilift Fischbach

Mitarbeiter*in für Reinigung (m/w/d) 
in Teilzeit ab sofort 

Unser kleines Pflegeheim in Lenzkirch-Kappel sucht eine zuverlässige und verant-
wortungsbewusste Reinigungskraft in Teilzeit. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz,  
einen unbefristeten Arbeitsvertrag, regelmäßige Fortbildungen, eine leistungsgerechte  
Entlohnung (Haustarif), Jobrad, gesichertes Weihnachts-/Urlaubsgeld, …

Interessiert? Dann bewerben Sie sich unter info@haus-dorothee.de oder  
Tel. 07653-1682 Frau Eckhardt, Haus Dorothee  
- Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf!
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Öffnungszeiten : 
Mo.  geschlossen
Di. - Fr. 8.00 - 13.30 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr           Tel: 07653 / 361
    Änderungen und Irrtümer vorbehalten

DIENSTAG, 19.11. 2024 -  
MITTWOCH, 20.11.2024

Qualivo Schweinerücken am Stück 1,02 €/100 g 

Unser Angebot vom 14.11.2024 - 20.11.2024

Fleisch- und Wurstspezialitäten
Kalbsgeschnetzeltes 2,68 €/100 g

Putenbrust, am Stück 1,07 €/100 g

Schweinebraten, vom Schlegel 0,99 €/100 g

Cordon bleu, vom Schweinerücken,  
mit Schinken und Käse gefüllt 1,16 €/100 g

SB  Schwarzwälder Schinken-Streifen  SB,  
250 g Pack 3,40 €/Pack

Sportsalami, am Stück oder geschnitten 1,60 €/100 g

Qualivo Wienerle 1,29 €/100 g

Weißer Schwartenmagen, am Stück oder geschnitten 0,78 €/100 g

ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6

Il Carpaccio – tolles Angebot!

 Clementinen und Orangen aus Italien - 
 ab 15. November 2024 bis Ende des Monats. Bis bald!

 Il Carpaccio, Am Kurpark 7 in Lenzkirch, Tel. 07653 96 47 290. 

Wir freuen uns auf euch!


